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Kantonsrat 

B 54 

Traktandum 4 / Teilrevision Tourismusgesetz; Entwurf Änderung des Gesetzes 

über Abgaben und Beiträge im Tourismus (Tourismusgesetz) / Bau-, Umwelt- 

und Wirtschaftsdepartement 

1. Antragsteller/in Roman Bolliger 

Paragraf 6 Abs. 3 (neu) 

Antrag: 

Voraussetzung für die Zuteilung von Einnahmen aus der Beherbergungsabgabe an 

die touristischen Organisationen ist, dass sie in Bezug auf Mobilitätsangebote den 

öffentlichen Verkehr priorisieren und auf Werbung in Ländern verzichten, die weiter 

als eine Tagesreise mit dem Zug entfernt sind. 

2. Antragsteller/in Roman Bolliger 

Paragraf 6a Abs. 2 (neu) 

Antrag: 

Der Kanton strebt an, für projektbezogene Beiträge im Bereich Nachhaltigkeit 

mindestens 15 % der Einnahmen aus der kantonalen Beherbergungsabgabe zur 

Verfügung zu stellen. 

3. Antragsteller/in Roman Bolliger 

Paragraf § 9 Abs. 1 und 2 

Antrag: 

Abs. 1 Die Beherbergungsabgabe beträgt 110 150 Rappen je Person und 

Logiernacht.  

 

Abs. 2 Der Regierungsrat kann die Abgabe auf maximal 150 200 Rappen erhöhen. 

Eine Erhöhung ist mindestens ein Jahr vorher auf Beginn eines neuen Kalenderjahres 

festzulegen. Der Regierungsrat berücksichtigt dabei den Mittelbedarf der 

Tourismusförderung in Abstimmung mit den touristischen Organisationen.  

4. Antragsteller/in Milena Bühler 

Paragraf 25 Abs. 3 (neu) 

Antrag: 

Die vom Kanton Luzern zur Verfügung gestellten finanziellen Beiträge dürfen nicht zu 

Werbe- oder Marketingzwecken in Fernmärkten verwendet werden. 
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5. Antragsteller/in Regierungsrat (Fabian Peter) 

Paragraf 20 Abs. 3 Gastgewerbegesetz (Fremdänderung) 

Antrag: 

Ablehnung des Antrags der WAK zu § 20 Abs. 3 des Gastgewerbegesetzes und 

Rücknahme des Antrags in die Kommission zur 2. Beratung. 

 


